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RS OGH 1981/4/8 1Ob535/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.04.1981

Norm

ABGB §94

ABGB §140 Aa

ABGB §166 G

KO §1

KO §5

LPfG §10

Rechtssatz

Daß der unterhaltsp6ichtige Gemeinschuldner, der im Unternehmen seiner Lebensgefährtin arbeitet, weder von ihr

einen Gehalt bezieht noch aus der Konkursmasse gemäß § 5 KO für seinen und den Unterhalt derjenigen, die gegen

ihn einen gesetzlichen Anspruch auf Unterhalt haben, Mittel erhält, ist auf die Rechtsgrundlage seiner

Unterhaltsverpflichtung ohne Einfluß.
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